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Die düpierten Ratsherren.

(Eine Zuger Anekdote.)

Von Anna Ithen in Ober-Aegeri.

Der Volkshumor erzählt folgende heitere Geschichte als-

Abschluss der letzten Hexenexekution in Zug.
Nach dem Verbrennungsakte der letzten Hexe (1737) ')

begaben sich die gnädigen Herren von Zug von der Richtstätte
beim Schutzengel hinweg in die Wirtschaft „zum Rötel". Dieses
heute noch bestehende, am Zugerberg gelegene Gasthaus heisst

eigentlich im Oberleh, „zum Rötel" nur genannt von den vielen,
schon vor Zeiten dort abgehaltenen Rötel-Essen. Die gnädigen
Herren waren iu ernstester Stimmung und besprachen unter
einander im einzelnen die verruchten Teufelskünste der eben

verbrannten Hexe. Ihre Reden hörte das ehrsame, aber muntere
Schenkmädchen, welchem jeweilen die Bedienung der gnädigen
Herren oblag. Sie schien keine gar zu hohe Meinung von der
Weisheit der gnädigen Herren zu haben und erlaubte sich
mitunter ganz respektwidrige Scherze, welche ihr aber nicht verübelt
wurden. Das Mädchen mischte sich auch in das Gespräch und

meinte, das wären noch keine besonderen Teufeleien; solche
Hexerei würde sie auch verüben können. Einer der Herren
warnte sie, sie möge sich hüten, sonst könnte ihr der Prozess

gemacht werden, wie der heute verbrannten Hexe. Das Mädchen
aber gab nicht viel auf die Warnung, sondern sagte des

bestimmtesten, sie wolle gleich den gnädigen Herren ihre Hexenkünste

vor Augen führen, ob sie dann als Hexe verbrannt werde,
sei ihr ganz gleichgültig. Darauf ging sie hinaus, kam bald mit
4 Haselruten zurück und stellte je eine solche in eine Ecke der
Schenkstube. Dann nahm sie eine Kreide, stellte sich in der
Mitte der Stube auf und zeichnete einen Kreis auf den
Fussboden, indem sie unverständliche AVorte murmelte. Nun wandte
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sie sich an die gnädigen Herren und fragte, was sie jetzt sähen.
Diese folgten in gespanntester Aufmerksamkeit allen ihren

Bewegungen, erklärten aber, dass sie nichts sähen. AVieder begann
sie geheimnisvolle Worte zu sprechen und zog einen zweiten
Kreis. Jetzt fragte sie feierlich an, ob die gnädigen Herren etwas
sähen. Abermals antworteten diese mit nein. Aber jetzt sagte
sie, jetzt mögen sie wohl Acht geben, sie würden ganz sicher
AVunderbares zu sehen bekommen. Sie fing neue und noch

längere Zaubersprüche an und zog um die Kreise einen dritten
Kreis. Die gnädigen Herrn hatten sich inzwischen auf die
Bankkasten gestellt und glotzten unverwandt auf dia Kreise. Nochmals

richtete das Mädchen die Frage an sie, was sie nun sähen.

„Nichts, gar nichts," antworteten die Herrn im Chore. Da platzte
die Zauberin heraus und rief: „Aber ich sehe etwas, ich sehe

Narren auf den Bänken!" Sprach's, huschte zur Thüre hinaus
und liess die gnädigen Herren verdutzt stehen.

Männer von herkulischer Körperstärke.

Von Anna Ithen in Ober-Aegeri.

Noch leben frisch im Volksmuude die Heldenthateu des mit
Riesenkräften begabten „S ch wandenbub," von Schwanden
in der Gemeinde Alenzingen. Unter andern hervorragenden Leistungen

soll er seinen Zeitgenossen, den starken Styger aus dem Schwy-
zerland „gebodigt" haben. Stadiin (III 94) spricht auch von
Betrügereien, die er verübt, indem er leichtgläubige Leute
beschwindelt und, in Teufelsgestalt verkleidet, Schrecken eingejagt
habe. Es wird erzählt, er habe mit Leichtigkeit ein Rösslein
mit samt dem Geschirr durch eine Heuleiter hinauf zum
Heuboden getragen. Leute aus dem benachbarten Kanton Schwyz

') Vgl. Osesbrüggen, Aleni. Strafrecht S. 37!).
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